
 Beitragsfrei und Spaß dabei. 
 ADAC starter-Mitgliedschaft. 

0€
Für alle unter 18 Jahren 
und für Teilnehmer am 
Begleitenden Fahren

Rumsitzen war gestern.  
Starte durch im ADAC!
 Pannen- und Unfallhilfe 
Wenn's nicht mehr weitergeht.
•	� Hilfe rund um die Uhr
•	� In über 84 % der Fälle wird das Fahrzeug durch die 

ADAC Straßenwacht vor Ort wieder flott gemacht
•	� Mehr als 1.700 Straßenwachtfahrer
•	� Ca. 4.800 Pannenhilfe- und Abschleppfahrzeuge
•	 �Jetzt neu! 
	 �Deutschlandweite Fahrrad-Pannenhilfe für alle Fahrräder, 

E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger, siehe hierzu  
adac.de/fahrradpanne

 Internet 
Alle Infos auf adac.de/jungeleute
•	 Alles Wichtige zum Führerschein, Autokauf- und Reisetipps
•	 Besuch uns auch auf Instagram und Pinterest

 ADAC Vorteilswelt 
Alle Vorteile auf adac.de/vorteilswelt
•	 Einfach ADAC Mitgliedskarte vorlegen und sparen
•	� Zum Beispiel beim Tanken, in Hotels und Raststätten, beim 

FlixBus, in Freizeitparks und bei vielen weiteren namhaften 
Partnern

Ja, ich möchte ADAC starter-Mitglied werden –  
bis zu meinem 18. Geburtstag völlig beitragsfrei !

1) �Die ADAC Mitgliedschaft kann nur mit einem deutschen Hauptwohnsitz bzw. Sitz in Deutschland erworben werden.
2) �Die Angabe ist freiwillig. Sofern eine Angabe gemacht wird, kann diese zum Zwecke der Vertragsabwicklung (z. B. für 

Rückfragen) genutzt werden.

  �In diesem Dokument wenden wir uns an alle Geschlechter (m/w/d). Soweit grammatikalisch männliche, weibliche  
oder neutrale Personenbezeichnungen verwendet werden, dient dies allein der besseren Lesbarkeit.

Bitte ausgefüllten Antrag in einer ADAC Geschäftsstelle abgeben oder einsenden an: 
ADAC e.V., 81015 München. Schneller geht die Anmeldung im  
Internet unter www.adac.de/jungeleute oder per Fax an 0 800  5 30 29 28

Mit dem 18. Geburtstag verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres beitragsfreies Jahr. 
ADAC starter-Mitgliedschaften, die von Minderjährigen beantragt werden, enden automa-
tisch nach der beitragsfreien Zeit. Ein unverbindliches Angebot folgt. Wird das Angebot 
nicht angenommen, wird die Mitgliedschaft beendet und der Leistungsanspruch entfällt.

Der Tarif gilt für Mitglieder bis zum 18. Geburtstag mit geringer Fahrleistung (d. h. maximal 
ein eigenes auf sich zugelassenes Fahrzeug und eine jährliche Fahrleistung von ca. 6.000 km), 
welche Teilnehmer am Begleiteten Fahren sind oder z. B. gerade den Mofaführerschein machen. 
Mit dem 18. Geburtstag verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres bei-
tragsfreies Jahr. Nach Ablauf dieses weiteren beitragsfreien Jahres werden die Mitglieder zum 
19. Geburtstag mit einer Angebotsrechnung über die Fortsetzung der Mitgliedschaft in einem 
kostenpflichtigen Tarif informiert. Das Angebot kann durch Begleichung der beigefügten 
Rechnung angenommen werden.
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Straße/Hausnummer
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Meine E-Mail-Adresse2)

Meine Telefonnummer2)

Während der Mitgliedschaft in einer beitragsfreien ADAC starter-Mitgliedschaft  
erhalte ich keine Werbung durch den ADAC.

Datum Unterschrift Mitglied/Erziehungsberechtigter

Unter 16 Jahren ist die Unterschrift  
des Erziehungsberechtigten erforderlich! 

PLZ Ort1)

Vorname Name

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)Herr Frau keine Anrede



ADAC Pannen- und Unfallhilfe für ADAC Mitglieder  (Stand 1.9.2022)

1.	 Wann beginnt und endet die ADAC Mitgliedschaft?
a)	� Die ADAC Mitgliedschaft beginnt im Monat des Eingangs 

und der Annahme des Mitgliedschaftsantrags, sofern  
nicht ein späterer Beginn ausdrücklich vereinbart ist.

b)	� Die Kündigung der ADAC Mitgliedschaft kann nur  
zum Schluss der Beitragsperiode mit vierteljährlicher  
Frist erfolgen und ist in Textform zu erklären.

2.	 Wann beginnt und endet der Leistungsanspruch 
	 und wann muss der Beitrag bezahlt werden?
a)	 Der Leistungsanspruch beginnt um 0.00 Uhr am  
	 Tag nach Eingang des Mitgliedschaftsantrags, wenn 	
	 die Annahme tatsächlich erfolgt und kein späterer 	
	 Beginn der Mitgliedschaft vereinbart wurde. Wurde  
	 ein späterer Beginn der Mitgliedschaft vereinbart, 
	 beginnt der Leistungsanspruch um 0.00 Uhr am 
	 1. des vereinbarten Monats. Zudem muss der erste 
	 Beitrag rechtzeitig bezahlt werden. Der erste Beitrag 
	 ist rechtzeitig bezahlt, wenn
	 –	der Beitrag sofort bei Abschluss der Mitgliedschaft 
		  bezahlt wird;
	 –	bei einer Banküberweisung der Beitrag innerhalb 
		  der in der Rechnung genannten Frist bei uns 
		  eingegangen ist;
	 – im Lastschriftverfahren die Lastschrift von der 
		  Bank eingelöst wird.  
Bei nachträglicher Zahlung beginnt der Leistungsanspruch  
erst ab Eingang des Beitrags bei uns, es sei denn, das ADAC 
Mitglied hat die verspätete Zahlung nicht zu vertreten.
b)	 Die Folgebeiträge sind im Voraus zu zahlen und  
	 jeweils am 1. des Monats fällig, in dem ein neues 
	 Beitragsjahr beginnt. Für Schadensfälle, die nach 
	 der in einer Mahnung genannten Frist eintreten,  
	 besteht kein Leistungsanspruch, wenn der Beitrag  
	 nicht gezahlt ist. Spätere Beitragszahlungen  
	 führen nicht zu rückwirkendem Schutz.
c)	 Mit dem Ende der ADAC Mitgliedschaft endet  
	 auch der Leistungsanspruch.

3.	 Welche Fahrzeuge sind geschützt?
a)	� Fahrzeuge im Sinne dieser Regelungen sind die unter  

dieser Ziff. 3 b) bis f) näher beschriebenen Kraftfahr- 
zeuge sowie Fahrräder im Sinne der Ziff. 3 g). Das Fahr- 
zeug muss in Deutschland wegen einer Panne oder eines 
Unfalls auf einer öffentlichen Straße einschließlich der  
von dort unmittelbar zugänglichen (auch privaten)  
Garagen- und Parkplätze liegen geblieben und der  
Schadensort mit Hilfsfahrzeugen erreichbar sein. Das  
Gelände eines Verkehrsübungsplatzes oder eines Fahr
sicherheitszentrums gilt als öffentliche Straße im Sinne  
dieser Bestimmungen.

b)	 Geschützt sind nichtzulassungspflichtige sowie  
	 zugelassene Kraftfahrzeuge, die vom ADAC Mitglied 
	 zum Zeitpunkt des Schadens mit einer gültigen 
	 Fahrerlaubnis alleinverantwortlich geführt werden 
	 oder unmittelbar gestartet werden sollen. Zudem 
	 muss das Fahrzeug in Deutschland wegen einer Panne 	
	 oder eines Unfalls auf einer öffentlichen Straße ein	
	 schließlich der von dort unmittelbar zugänglichen 	
	 (auch privaten) Garagen- und Parkplätze liegen geblie-	
	 ben und der Schadenort mit Hilfsfahrzeugen erreichbar 	
	 sein. Das Gelände eines Verkehrsübungsplatzes oder 
	 eines Fahrsicherheitszentrums gilt als öffentliche Straße 	
	 im Sinne dieser Bestimmungen.
c)	 Geschützt ist der mitgeführte Anhänger, sofern er 
	 nicht mehr als eine Achse hat. Zwei Achsen mit
	 einem Abstand von weniger als 1 m gelten als eine 
	 Achse. Ein Leistungsanspruch besteht aber nur  
	 einmal für das Gespann (Kraftfahrzeug mit mitgeführtem 
	 Anhänger) insgesamt.
d)	� Das Kraftfahrzeug darf nach Bauart und Einrichtung zur  

Beförderung von Personen nicht mehr als 9 Sitzplätze 
(einschließlich des Platzes für den Fahrer)haben und

	 –	eine Gesamtbreite von 2,55 m,
	 –	eine Gesamtlänge von 10 m,
	 –	eine Höhe von 3 m sowie
	 –	eine zulässige Gesamtmasse von 3.500 kg nicht 
		  überschreiten. Auch für den mitgeführten Anhänger  
		  gelten die angegebenen Maße. Alle angegebenen 
		  Maße gelten einschließlich der Ladung.

Datenschutzinformation ADAC Mitgliedschaft  (Stand 16.5.2022)

Wir, der ADAC e.V., Hansastraße 19, 80686 München („ADAC“),  
informieren Sie als Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ("DSGVO") im Folgenden über die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Begründung und 
Durchführung Ihrer ADAC Mitgliedschaft und ADAC Plus- oder 
Premium-Mitgliedschaft (gemeinsam „Mitgliedschaft“). 

Teilweise verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten dabei 
gemeinsam mit anderen Unternehmen. In diesen Fällen sind wir 
für die Verarbeitung Ihrer Daten mit dem oder den jeweils ande-
ren Unternehmen gemeinsam verantwortlich nach Art.  26 der 
DSGVO. Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten in gemeinsa-
mer Verantwortlichkeit verarbeiten, weisen wir Sie in dieser Da-
tenschutzinformation darauf hin und erläutern Ihnen die Details 
der Zusammenarbeit.

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten  
(einschließlich Ihrer Mitgliederdaten) auf unseren Online-
Plattformen, insbesondere adac.de, finden Sie unter 
https://www.adac.de/datenschutz-dsgvo/

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Diesen kön-
nen Sie bei Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Ihrer 
Mitgliedschaft kontaktieren unter:

ADAC e.V.
Datenschutzbeauftragter 
Hansastraße 19, 80686 München
E-Mail: dsb-mail(at)adac.de

Der ADAC e.V. tritt mit Unternehmen, die gemeinsam unter der 
Marke “ADAC” handeln, auf. Zu den "Gesellschaften unter der  
Marke "ADAC" gehören neben dem ADAC e.V., die ADAC SE mit 
den mit ihr verbundenen Unternehmen (ADAC Versicherung AG, 
ADAC Medien und Reise GmbH, ADAC Autovermietung GmbH, 
ADAC Finanzdienste GmbH) sowie die ADAC Stiftung mit dem mit 
ihr verbundenen Unternehmen (ADAC Luftrettung gGmbH).

1.	� Arten und Quellen personenbezogener Daten, Bereitstel-
lungspflicht

1.1.	 Antrag und Abschluss Mitgliedschaft
	� Für Ihre Mitgliedschaft erheben wir unmittelbar von  

Ihnen:
	 •	� Anrede, Vorname, Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse 

und Anschrift (gemeinsam „Stammdaten“)
	 •	� Ihre Abrechnungs- und Bezahldaten (gemeinsam „Zah-

lungsdaten“) 
	� Ihre Stammdaten sowie Ihre Zahlungsdaten sind für den Ver-

tragsschluss erforderlich. Wir ordnen Ihnen eine Mitglieds-
nummer zu, wenn Sie bei uns Mitglied sind.

1.2.	 Freiwillige Angaben
	� Sie können uns mit Ihrem Antrag oder während Ihrer Mit-

gliedschaft auf freiwilliger Basis zusätzlich folgende Daten 
mitteilen:

	 •	 Telefonnummer(n)
	 •	� Tarifvoraussetzungen (z. B. Mitarbeiterstatus, Nachweis 

Schwerbehinderung, Nachweis Ausbildung, Familienver-
bindungen). Soweit es sich hierbei um besondere perso-
nenbezogene Daten im Sinne von Art.  9 DSGVO handelt, 
siehe zu den Details unter 2.4.

1.3.	� Daten Dritter
	� Soweit Sie uns etwa im Rahmen der Mitgliedschaft Daten Ih-

rer Angehörigen, Begleiter, Mitreisenden etc. (Geburtsda-
tum, Name, Adresse) mitteilen, verarbeiten wir auch diese 
Daten.

	� Wenn Sie uns personenbezogene Daten Ihrer Angehörigen, 
Begleiter, Mitreisenden etc. übermitteln, haben Sie diese 
Personen über unsere Verarbeitung ihrer personenbezoge-
nen Daten und insbesondere ihre Rechte zu informieren. Sie 
sind auch dafür verantwortlich, die Einwilligung dieser Per-
sonen einzuholen (wenn Sie nicht selbst die Einwilligung in 
deren Namen abgeben dürfen), soweit wir eine Einwilligung 
für eine bestimmte Verarbeitung einholen. 

1.4.	 Leistungsbezogene Daten
	� Soweit Sie bei der Geltendmachung von Leistungen oder An-

sprüchen im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft uns, ihrem zustän-
digen Regionalclub oder einem unserer Dienstleister weitere 
Daten mitteilen oder Dienste in Anspruch nehmen, verarbei-
ten wir auch diese Daten (gemeinsam „leistungsbezogene 

Daten“) zu dem Zweck der Leistungs- bzw. Anspruchsabwick-
lung. Andernfalls kann die Leistung nicht erbracht bzw. der 
Anspruch/Schaden nicht abgewickelt werden.

1.5.	 Sensible Daten
	� Unter bestimmten Umständen können wir besondere Kate-

gorien personenbezogener Daten (nachfolgend: „sensible 
Daten“) über Sie anfordern und/oder erhalten. Besondere 
personenbezogene Daten sind nach Art. 9 DSGVO solche per-
sonenbezogenen Daten, aus denen die rassische und ethni-
sche Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehö-
rigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische 
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Per-
son, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der 
sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. Im Rahmen 
Ihrer Mitgliedschaft betrifft dies insbesondere Gesundheits-
daten im Zusammenhang mit einem Spezialtarif (Schwerbe-
hinderung) oder der Abwicklung eines Schadensfalls.

1.6	 Weitere Quellen 
	� Der ADAC verarbeitet Adressdaten sowie Informationen zur 

Zahlungsfähigkeit, die aus Quellen externer Dienstleister 
(insb. Auskunfteien und Inkassodienstleistern) stammen, zur 
Aktualisierung des Adressbestandes sowie zur Gewährleis-
tung der Richtigkeit der Stammdaten zu Vertragsabwick-
lungszwecken und im Zusammenhang mit der Zahlungsab-
wicklung und dem Inkasso hinsichtlich Ihrer Mitgliedschaft.

1.7.	 Bereitstellungspflicht
	� Einige der von uns angeforderten personenbezogenen Daten 

benötigen wir, um vertragliche oder rechtliche Pflichten zu 
erfüllen. Sofern Sie uns solche personenbezogenen Daten 
nicht zur Verfügung stellen möchten, wird dies unsere Mög-
lichkeiten beeinträchtigen, Ihnen gegenüber unsere Leistun-
gen zu erbringen. Wir weisen Sie in einem solchen Fall darauf 
hin. 

2.	� Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen, 
	 Details gemeinsamer Verantwortlichkeit
2.1.	� Begründung, Durchführung und Beendigung der 
	 Mitgliedschaft
	� Gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeiten wir Ihre Stamm-

daten, Zahlungsdaten und leistungsbezogenen Daten für die 
Bearbeitung, Begründung und Durchführung der Mitglied-
schaft (Hilfeleistungen, Rechtsberatung, Sicherheitstrai-
nings etc.).

	 a) Gestufte Mitgliedschaft
	� Da Ihre Mitgliedschaft gleichzeitig satzungsgemäß auch eine 

Mitgliedschaft in dem ADAC Regionalclub an Ihrem Wohnsitz 
(„zuständiger ADAC Regionalclub“) umfasst, übermitteln wir 
Ihre Daten auch regelmäßig an den ADAC Regionalclub Ihres 
Wohnsitzes oder wir erhalten Ihre Daten direkt von diesem. 
Dieser Austausch Ihrer Daten ist dabei auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zulässig. Wir verarbeiten Ihre Daten 
dabei in gemeinsamer Verantwortlichkeit mit diesem betref-
fenden ADAC Regionalclub. Wir haben entsprechende Ver-
einbarungen zur gemeinsamen Verarbeitung mit den jeweili-
gen ADAC Regionalclubs geschlossen. 

	� Eine Liste einschließlich der Kontaktdaten sämtlicher Regio-
nalclubs finden Sie unter www.adac.de/datenschutz-dsgvo

	� Details der gemeinsamen Verantwortung mit dem zuständi-
gen ADAC Regionalclub:

Prozess / IT System   Zuständigkeit

Erhebung der 
Mitgliederdaten     

ADAC e.V. /  
zuständiger Regionalclub

Speicherung und Verwaltung 
der Mitgliederdaten  

ADAC e.V. /  
zuständiger Regionalclub

Beratung / Mitgliederservice      ADAC e.V. /  
zuständiger Regionalclub

Durchführung von 
satzungsgemäßen 
Veranstaltungen (z. B. 
Mitgliederversamlung)

ADAC e.V. /  
zuständiger Regionalclub

Zahlungsabwicklung ADAC e.V.

Verarbeitung der 
Mitgliederdaten zur 
Vertragsdurchführung

ADAC e.V. /  
zuständiger Regionalclub

	 Was bedeutet das für Sie?
	� Auch wenn eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht, er-

füllen wir und der jeweilige zuständige ADAC Regionalclub 
jeweils die eigenen datenschutzrechtlichen Pflichten. Wir 
haben für bestimmte Prozessabschnitte Zuständigkeiten zu-
gewiesen, die in der voranstehenden Tabelle dargestellt sind. 

	� Ihre Datenschutzrechte, die in Ziffer 6 ausgeführt sind, kön-
nen Sie entweder bei uns, oder bei dem zuständigen ADAC 
Regionalclub geltend machen. Wir und der zuständige ADAC 
Regionalclub informieren uns unverzüglich gegenseitig über 
von Betroffenen geltend gemachte Rechtspositionen. Wir 
stellen einander sämtliche für die Beantwortung von Aus-
kunftsersuchen notwendigen Informationen zur Verfügung. 
Um Ihnen und uns den Prozess zu vereinfachen, haben wir 
untereinander vereinbart, dass der ADAC e.V. Ihre erste An-
laufstelle sein soll. Wir bitten Sie daher, sich an uns, d.h. den 
ADAC e.V., zu wenden, soweit Sie Fragen haben oder Ihre 
Datenschutzrechte geltend machen wollen. 

	 b) �ADAC Plus-, Premium- oder young traveller-Mitgliedschaft
	� Soweit für die Abwicklung Ihrer Mitgliedschaft erforderlich, 

insbesondere im Zusammenhang mit ADAC Plus-, Premium- 
oder young traveller-Mitgliedschaft, übermitteln wir Ihre Da-
ten auch an die entsprechenden Dienstleister, z.B. an den 
Dolmetscher-Dienstleister, um Ihnen den Dolmetscher-Ser-
vice anbieten zu können, oder die ADAC Versicherung AG 
(bzw. deren Dienstleister), um Ihnen die in Ihrem Tarif je-
weils enthaltenen Versicherungsleistungen auf Grundlage 
der Gruppenversicherungsverträge zwischen dem ADAC e.V. 
und der ADAC Versicherung AG anbieten zu können und für 
die Abwicklung Ihres Schadensfalls durch den Versicherer zu 
sorgen. Rechtsgrundlage hierfür ist ebenfalls Art.  6 Abs.  1 
lit. b DSGVO.

2.2.	 Rechtliche Verpflichtung
	� Gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO verarbeiten wir zur Erfüllung 

der rechtlichen Verpflichtungen insbesondere aus Steuer- 
und Handelsrecht sowie aus strafrechtlichen Nebengesetzen 
und Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung Ihre Stammdaten, Zahlungsdaten sowie Stammda-
ten Dritter bzw. abhängiger Mitgliedschaften, sofern gesetz-
lich verpflichtend angeordnet.

2.3.	 Berechtigte Interessen
	� Gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO können wir Ihre Stammdaten, 

Zahlungsdaten sowie leistungsbezogenen Daten im Zusam-
menhang mit folgenden Zwecken zur Erfüllung der ebenfalls 
nachfolgend genannten berechtigten Interessen des ADAC 
oder Dritter verarbeiten:

	 •	� Erkennung und Verhinderung von Betrug und Straftaten 
sowie Revisionssicherheit zum Schutz vor Leistungsmiss-
brauch;

	 •	� Netz- und Informationssicherheit zur Gewährleistung der 
IT-Sicherheit;

	 •	� Provisionsabrechnung z. B. mit Agenten/Vermittlern zur 
Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit Partnern, ein-
schließlich Offenlegung ggü. den Provisionsberechtigten;

	 •	� Bearbeitung rechtlicher oder anderer Anliegen (einschließ-
lich potenzieller Anliegen), die aus Ihrer Mitgliedschaft 
entstehen, zur Rechtsverfolgung (gerichtliche Mahnver-
fahren und Klageverfahren) oder zur Abwehr von Ansprü-
chen und Offenlegung gegenüber Beratern und Beteiligten;

	 •	� Austausch mit Auskunfteien und Einbeziehung von Inkas-
sounternehmen als Dienstleister im Zusammenhang mit 
der Zahlungsabwicklung einschließlich dem Austausch von 
Zahlungsinformationen; 

	 •	� Offenlegung von personenbezogenen Daten im Rahmen 
von Unternehmenstransaktionen (z. B. Umwandlungs-, Er-
werbs- oder Veräußerungsvorgänge oder Joint Ventures) 
oder Finanzierungen an Interessenten und Finanzinstitute, 
um Risikoprüfungen, Unternehmensbewertungen und die 
organisatorische Abwicklung der Transaktion ermöglichen 
zu können;

	 •	� Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten 
sowie bestehenden Systemen und Prozessen, um Sicher-
heit, Effizienz, Verbesserungen zu erreichen; 

	 •	� Statistische Zwecke (soweit zur Erstellung der Statistiken 
sensible Daten verarbeitet werden, erfolgt dies auf Grund-
lage von Art. 9 Abs. 2 lit. j DSGVO i.V.m. § 27 BDSG)

	 •	� Wettbewerbsanalyse, Markt- und Meinungsforschung 
(über den Postweg) zur Erfüllung des wirtschaftlichen Ei-
geninteresses sowie Weiterentwicklung von Produkten 
(einschließlich übergreifender Analysen auch anhand von 

e)	� Darüber hinaus sind in der Zulassungsbescheinigung I 
eingetragene Wohnmobile geschützt bis zu

	 –	einer Gesamtbreite von 2,55 m,
	 –	einer Gesamtlänge von 10 m,
	 –	einer Höhe von 3,20 m einschließlich Ladung und
	 –	einer zulässigen Gesamtmasse von 7.500 kg.
f)	 Nicht geschützt sind Schrottfahrzeuge, polizeilich 
	 beschlagnahmte/sichergestellte Fahrzeuge oder 
	 deren Ladung, Kraftfahrzeuge bei gewerbsmäßigen  
	 Personenbeförderungen, Fahrzeuge bei Probe- und  
	 Überführungsfahrten (rote Händler-Kennzeichen zur 	
	 wiederkehrenden Verwendung).
g)	� Geschützt sind Fahrräder, E-Bikes, Pedelecs, Fahrradan-

hänger und weitere Sonderformen, die nicht versiche-
rungs- oder zulassungspflichtig sind. Solche Fahrräder 
sind nur geschützt, wenn sie nicht zur gewerblichen 
Personenbeförderung genutzt werden.

4.	Welche Leistungen erhält das ADAC Mitglied
	 nach Panne und Unfall in Deutschland?
	� Eine Panne liegt bei einem Brems-, Betriebs- oder  

Bruchschaden vor. Als Panne gelten auch Ausfall der  
Antriebsbatterie, auf einem technischen Defekt beruhen-
der Kraftstoffmangel oder -verlust, verlorene oder abge-
brochene Schlüssel sowie Aussperren aus dem Fahrzeug. 
Ebenso liegt eine Panne bei einem defekten oder verlore-
nen Akku eines E-Bikes vor. Es liegt keine Panne vor bei 
einem verlorenen Schlüssel für ein Fahrradschloss oder 
bei einem vergessenen Code für ein Zahlenschloss.  
Ein Unfall liegt vor, wenn ein Ereignis unmittelbar von  
außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahr-
zeug eingewirkt hat. Leistungsberechtigt sind auch min-
derjährige ADAC Mitglieder und minderjährige Kinder 
von ADAC Mitgliedern (z. B. Teilnehmer am begleiteten 
Fahren).

a) Pannen- oder Unfallhilfe (ab der Haustüre):
	� Ein geschütztes Fahrzeug ist aufgrund einer Panne
	 oder eines Unfalls in Deutschland nicht mehr technisch 	
	 fahrbereit. Wir helfen am Schadenort durch einen  
	 ADAC Straßenwachtfahrer oder bis zu einem 
	 Betrag von 300,– € (einschließlich An- und Abfahrt  
	 sowie der mitgeführten Kleinmaterialien) durch einen  
	 ADAC Vertragspartner, um die technische Fahrbereit- 
	� schaft wiederherzustellen. Soweit in Deutschland zur  

Wiederherstellung der technischen Fahrbereitschaft der  
Einbau eines Ersatzteils erforderlich ist und dieses  
durch den ADAC Straßenwachtfahrer oder einen ADAC  
Vertragspartner bereits mitgeführt wird, erfolgt als  
Serviceleistung der Einbau des kostenpflichtigen  
Ersatzteils unentgeltlich. Vom ADAC Straßenwachtfahrer 
oder ADAC Vertragspartner nachgefüllter Kraftstoff ist  
kostenpflichtig.

b) Abschleppen (ab der Haustüre):
	 Ein geschütztes Fahrzeug ist aufgrund einer Panne 
	 oder eines Unfalls in Deutschland nicht mehr tech- 
	 nisch fahrbereit. Wir schleppen das Fahrzeug bis zu  
	 einem Betrag von 300,– € durch einen ADAC Ver- 
	 tragspartner unmittelbar vom Schadenort bis zur  
	 nächsten geeigneten Werkstatt oder zu einem  
	 gewünschten, in gleicher Entfernung liegenden Ort.  
	 Notwendige Sicherungs- und Einstellkosten werden  
	 von uns übernommen. Zusätzlich transportieren wir  
	 Gepäck und Ladung durch einen ADAC Vertragspart- 
	 ner bis zu einem Betrag von 300,– €, wenn ein Trans- 
	 port zusammen mit dem Fahrzeug nicht möglich ist. 
	 Tiere und gewerblich beförderte Waren werden  
	 nicht transportiert.
c)	 Bergung:
	 Ein geschütztes Fahrzeug ist aufgrund einer Panne 
	 oder eines Unfalls in Deutschland von der Straße 
	 abgekommen und kann nur unter besonderem tech- 
	 nischen Aufwand zum Abschleppen oder zur Weiter- 
	 fahrt bereitgestellt werden. Wir bergen das Fahrzeug  
	 einschließlich Gepäck und Ladung – nicht jedoch 
	 Tiere und gewerblich beförderte Waren – durch einen  
	 ADAC Vertragspartner. Die Leistung wird in unbe- 
	 grenzter Höhe gewährt.

5. Was hat das ADAC Mitglied im Schadensfall  
	 zu beachten?
a)	 Das ADAC Mitglied hat persönlich Anspruch auf  
	 ADAC Hilfeleistungen. Dieser Anspruch kann nicht  
	 an Dritte abgetreten werden. Ein Anspruch auf 
	 Kostenerstattung besteht nicht. 
b)	 Das ADAC Mitglied hat immer ausdrücklich die Hilfe 
	 durch den ADAC anzufordern und sich als ADAC Mit- 
	 glied auszuweisen.
c)	 Die Angaben zum Schadensfall müssen wahrheits-
	 gemäß und vollständig sein und mit geeigneten  
	 Unterlagen belegt werden.

6.	 Für welche Schäden besteht kein Schutz?
	 Die Clubleistung ist nicht kostenfrei, wenn gleiche 	
	 Leistungen auf Grund derselben Ursache mehrmals 	
	 erbracht oder Schäden grob fahrlässig oder vorsätz- 
	 lich herbeigeführt werden sowie bei mehr als vier  
	 Pannenfällen pro Jahr.

7. Was gilt, wenn Dritte ebenfalls verpflichtet sind, 	
	 Leistungen zu erbringen?
a)	� Soweit im Schadensfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder 

eine Entschädigung aus anderen Verträgen beansprucht 
werden kann, gehen diese Leistungsverpflich- 
tungen vor. Soweit aus anderen Verträgen eine Entschä- 
digung beansprucht werden kann, steht es dem ADAC 
Mitglied frei, wem es den Schadensfall meldet. Meldet 
es den Schadensfall dem ADAC e.V., wird dieser im  
Rahmen der Bedingungen in Vorleistung treten. 

b)	 Bestehen aufgrund des Schadensfalles neben der 		
	 ADAC Pannen- und Unfallhilfeleistung für Mitglieder 	
	 auch Erstattungsansprüche gleichen Inhalts gegen 	
	 Dritte, kann insgesamt keine Entschädigung verlangt 	
	 werden, die den Gesamtschaden übersteigt.
c)	� Als Dritte gelten nicht die ADAC Versicherung AG  

und die ADAC Autoversicherung AG.

8.	 Wie haftet der ADAC e.V.?
	 Befördern wir Fahrzeuge, Gepäck oder Haustiere, 		
	 haften wir wie ein Frachtführer nach den gesetzlichen 	
	 Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) in 	
	 der zum Zeitpunkt des Schadenereignisses gültigen 	
	 Fassung, jedoch über den gesetzlich bestimmten 		
	 Höchstbetrag hinaus bis 512.000,– €.

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)  
Hansastraße 19, 80686 München
Telefon: 089 76 76-0, E-Mail: adac@adac.de
Vertreten durch den Vorstand:  
Dr. Dieter Nirschl, Oliver Weissenberger
Vereinsregister-Nummer: AG München, Vereinsregister 304
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 129513253



(pseudonymisierten) Daten anderer Gesellschaften unter 
der Marke "ADAC" im Rahmen des Data Warehouse, siehe 
unten).

	 •	� eingeschränkte Speicherung der Daten aus Effizienzgrün-
den, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich ist;

	� Für die Bekanntmachung von Produkten und Dienstleistun-
gen nutzen wir Ihre Daten in folgendem Maße:

	 •	� Post-Werbung für Produkte und Dienstleistungen des 
ADAC sowie Post-Werbung für Produkte und Dienstleis-
tungen anderer Gesellschaften unter der Marke "ADAC" 
sowie der ADAC Regionalclubs und von Partnerunterneh-
men, bei denen wir Ihr Interesse an den Produkten dieser 
Unternehmen annehmen (insb. aufgrund von Kooperatio-
nen im Rahmen der ADAC Vorteilswelt). Ihre Daten wer-
den dabei nicht an Gesellschaften unter der Marke "ADAC" 
sowie ADAC Regionalclubs oder Partnerunternehmen zu 
Werbezwecken übermittelt.

	 •	� Auswertung von Interessen und Vorlieben der Mitglieder 
(sogenanntes "Profiling") in einer für Analysezwecke opti-
mierten zentralen Datenbank („Data Warehouse“) zum 
Zweck der interessengerechten Post-Werbung. Hierbei 
entfaltet die automatisierte Entscheidung über die Aus-
sendung von Post-Werbung Ihnen gegenüber keinerlei 
rechtliche Wirkung. Insbesondere haben Sie Möglichkei-
ten, die beworbenen Produkte auch über andere Ver-
triebswege zu erhalten. Ihre Daten, d.h. Stammdaten, 
Vertragsdaten sowie leistungsbezogene Daten werden 
dabei in pseudonymisierter Form ausgewertet. 

	� Diese im Rahmen der berechtigten Interessen durchgeführ-
ten Analysen sowie die darauf basierende Post-Werbung un-
terscheiden sich u.a. im Hinblick auf den Austausch ihrer 
Daten sowie den Werbekanal (Post anstelle von E-Mail und 
Telefon) grundlegend von den umfangreicheren Analysen 
und Werbemaßnahmen (per E-Mail und Telefon), die auf Basis 
Ihrer Einwilligung durchgeführt werden dürfen. Letztere sind 
zu Ihrer Information nachfolgend unter Ziff. 2.4 beschrieben.

	� Die berechtigten Interessen des ADAC oder Dritten zur Ver-
arbeitung Ihrer Daten zu den vorgenannten Zwecken umfas-
sen dabei:

	 •	� Einbeziehung von Spezialisten und arbeitsteilige Übertra-
gung von Funktionen zur Effizienzsteigerung; 

	 •	 Allgemeine Geschäftsinteressen; 
	 •	� Einhaltung interner Bestimmungen oder Anforderungen;
	 •	� Pflege der Geschäftsbeziehungen zu Ihnen und Neumit-

gliedern, 
	 •	 Wirtschaftliche Interessen, insb. Absatzsteigerung;
	 •	� Führung interner Aufzeichnungen, Dokumentationsinter-

essen;
	 •	� Schutz des ADAC gegen Betrug, Vertrauensbruch, Dieb-

stahl von Unternehmenseigentum bzw. gegen sonstige 
Arten von Finanz- bzw. Wirtschaftskriminalität; 

	 •	� Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der IT-Systeme.

2.4.	Einwilligung
	� Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann 

nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO auch aufgrund Ihrer Einwilli-
gung erfolgen.

	� Soweit eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einer Einwilligung bedarf, werden wir diese entsprechend 
bei Ihnen einholen. 

	 a) Werbung
	� So verarbeiten wir Daten, einschließlich solcher, die im Zu-

sammenhang mit Ihrer ADAC Mitgliedschaft oder auch der 
Vertragsdurchführung bei uns gespeichert sind, ausschließ-
lich auf Basis Ihrer Einwilligung, um Ihnen per E-Mail oder 
Telefon passgenaue Informationen über aktuelle Produkte 
und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Hierzu tauschen 
wir diese Daten auch mit Gesellschaften unter der Marke 
"ADAC" aus. Außerdem werten wir und die weiteren in der 
Einwilligungserklärung genannten Unternehmen diese In-
formationen im Wege eines Profilings aus, um eine Persona-
lisierung der Werbemaßnahmen zu ermöglichen. Die Details 
entnehmen Sie bitte der jeweiligen Einwilligung. 

	� Diese Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen dabei in ge-
meinsamer Verantwortlichkeit zwischen uns und sämtlichen 
in der jeweiligen Einwilligung genannten Gesellschaften un-
ter der Marke "ADAC". Wir haben eine entsprechende Ver-
einbarung zur gemeinsamen Verarbeitung mit sämtlichen in 
der jeweiligen Einwilligung genannten Gesellschaften unter 
der Marke "ADAC" geschlossen.

	� Der Austausch Ihrer Daten ist dabei auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO erlaubt. 

	� Details der gemeinsamen Verantwortung mit den jeweili-
gen, in der Einwilligung genannten Gesellschaften unter der 
Marke "ADAC":

Prozess / IT System   Zuständigkeit

Erhebung der Einwilligung     Jede in der Einwilligung 
genannte Gesellschaft 
über ihre eigenen Kanäle, 
z. B. Antrag auf 
Mitgliedschaft

Speicherung und Verwaltung 
der Einwilligung und 
Widerrufe  

ADAC e.V. 

Speicherung der Daten      ADAC e.V., ADAC SE

Durchführung von Analysen ADAC e.V., ADAC SE

Erster Kontakt für 
Betroffenenrechte

ADAC e.V.

Umsetzung von 
Betroffenenrechten

ADAC e.V. /  
Jede in der Einwilligung 
genannte Gesellschaft

Durchführung von Werbung Jede in der Einwilligung 
genannte Gesellschaft

	 Was bedeutet das für Sie?
	� Auch wenn eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht, 

erfüllen wir und die jeweilige Gesellschaft unter der Marke 
"ADAC" jeweils die eigenen datenschutzrechtlichen Pflich-
ten. Wir haben für bestimmte Prozessabschnitte Zuständig-
keiten zugewiesen, die in der voranstehenden Tabelle darge-
stellt sind. 

	� Ihre Datenschutzrechte, die in Ziffer 6 ausgeführt sind, kön-
nen Sie entweder bei uns, oder bei jedem der in der jeweili-
gen Einwilligung genannten Gesellschaften unter der Marke 
"ADAC" geltend machen. Die Kontaktdaten finden Sie in der 
jeweiligen Einwilligung. Wir und die in der jeweiligen Einwil-
ligung genannten Gesellschaften unter der Marke "ADAC" 
informieren uns unverzüglich gegenseitig über von Betroffe-
nen geltend gemachte Rechte. Wir stellen einander sämtli-
che für die Beantwortung von Auskunftsersuchen notwendi-
gen Informationen zur Verfügung. Um Ihnen und uns den 
Prozess zu vereinfachen, haben wir untereinander verein-
bart, dass wir, d. h. der ADAC Ihre erste Anlaufstelle sein 
soll. Wir bitten Sie daher, sich an uns, d. h. den ADAC zu 
wenden, soweit Sie Fragen haben oder Ihre Datenschutz-
rechte geltend machen wollen.

	 b) Besondere personenbezogene Daten
	� Soweit wir sensible Daten von Ihnen erheben und verarbei-

ten, ohne dass dies unmittelbar aus geschriebenen gesetzli-
chen Gründen heraus zulässig ist, werden wir vorab Ihre 
Einwilligung einholen. 

	� c) Widerruf 
	� Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit formlos wi-

derrufen. Der Widerruf einer Einwilligung wirkt erst für die 
Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, 
sind davon nicht betroffen und bleiben rechtmäßig. Wenn 
Sie einen Widerruf einreichen möchten, können Sie sich an 
die unten unter „Kontakt“ genannte Adresse wenden.

2.5	 Zweckänderung
	� Sofern neben den bereits bestehenden Zwecken andere 

Zwecke zur Datenverwendung entstehen, prüfen wir, ob die-
se weiteren Zwecke noch im Rahmen der ursprünglichen Er-
hebungszwecke erfasst und damit vereinbar sind. Ist dies 
nicht der Fall, werden wir Sie über eine solche Zweckände-
rung informieren. Liegt keine anderweitige Rechtsgrundlage 
für die weitere Datenverwendung vor, werden wir die Daten 
nicht ohne Ihre Einwilligung verarbeiten.

3.	 Empfänger Ihrer Daten
Um die unter Ziffer 2 beschriebenen Zwecke zu erfüllen, über-
mitteln wir Ihre Daten neben den bereits in Ziffer 2 genannten 
Empfängern an die folgenden Empfänger: 
•	� Dienstleister (z. B. Callcenter, IT-Unternehmen, Mobilitäts-

partner, Gesellschaften unter der Marke "ADAC" sowie für 
sie unzuständige Regionalclubs). Diese verarbeiten Ihre per-
sonenbezogenen Daten weisungsgebunden im Auftrag des 
ADAC als unsere Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO.

•	� Behörden (z. B. Strafverfolgungsbehörden), Rechtsanwälte, 
Wirtschaftsprüfer, Gerichte, Gutachter.

4.	 Dauer der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für 
die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann 
es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbe-
wahrt werden, in der Ansprüche gegen den ADAC und/oder Ge-
sellschaften unter der Marke "ADAC" geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei bis zu dreißig Jah-
ren). Zudem werden die personenbezogenen Daten gespeichert, 
soweit und solange der ADAC dazu gesetzlich verpflichtet ist. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben 
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betra-
gen danach bis zu zehn Jahre.

5.	� Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb 
des EWR

Wir planen, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte mit Sitz au-
ßerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu 
übermitteln, einschließlich den USA. Soweit eine entsprechende 
Übermittlung in einen Drittstaat durchgeführt wird, erfolgt eine 
solche nur auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der 
Europäischen Kommission oder auf Basis von anderen angemes-
senen Schutzmaßnahmen, wie Standarddatenschutzklauseln der 
Europäischen Kommission, verbindliche interne Datenschutzvor-
schriften, genehmigte Verhaltenskodizes oder Zertifizierungs-
verfahren, oder einer Ausnahmeregelung nach Art. 49 DSGVO. 
Dies gilt jeweils, soweit erforderlich, einschließlich weiterer 
Schutzmaßnahmen, wie der Verschlüsselung Ihrer Daten. Für 
weitere Einzelheiten über die bestehenden Schutzmaßnahmen 
oder ggf. eine Kopie davon, setzen Sie sich bitte einfach unter 
den unten unter „Kontakt“ genannten Informationen mit uns in 
Verbindung.

6.	 Ihre Rechte
Sie können bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Vorausset-
zung folgende Rechte ausüben:
•	� Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten gem. Art.  15 DSGVO. Insbesondere 
können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Ka-
tegorien der personenbezogenen Daten, die Kategorien von 
Empfängern, die geplante Speicherdauer und die Herkunft 
Ihrer nicht direkt bei Ihnen erhobenen Daten verlangen;

•	� Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständi-
gung unvollständiger Daten gem. Art. 16 DSGVO;

•	� Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten gem. 
Art. 17 DSGVO, soweit keine gesetzlichen oder vertraglichen 
Aufbewahrungsfristen oder anderen gesetzlichen Pflichten 
oder Rechte zur weiteren Speicherung einzuhalten sind;

•	� Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten gem. 
Art. 18 DSGVO;

•	� Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO, d. h. 
das Recht, von Ihnen zur Verfügung gestellte und bei uns 
über Sie gespeicherte Daten in einem gängigen, maschinen-
lesbaren Format übertragen zu bekommen oder die Über-
mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

•	 Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung gem. Art. 7 DSGVO;
•	� Recht auf Widerspruch hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten gem. Art. 21 DSGVO. Für weitere 
Informationen beachten Sie die weiteren Informationen in 
dem Kasten weiter unten;

•	� Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde insbeson-
dere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthalts-
orts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes zu (Art. 77 DSGVO). Die für den ADAC e.V. zustän-
dige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 	

	  
	 Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
	 Promenade 18
	 91522 Ansbach
	 Tel.: 0981 18 00 93 0 
	 Fax: 0981 18 00 93 800

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

1.	� Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenver-
arbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) 
oder Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im öffent-
lichen Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn  
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situa-
tion ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung  
gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

2.	� Legen Sie Widerspruch ein, wird der ADAC Ihre personenbe-
zogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er kann 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

3.	� Der ADAC verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch, 
um Direktwerbung zu betreiben. Sofern Sie keine Werbung 
erhalten möchten, haben Sie jederzeit das Recht, Wider-
spruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, 
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Diesen Widerspruch wird der ADAC für die Zukunft beach-
ten, d. h. Ihre Daten nicht mehr für Zwecke der Direktwer-
bung bzw. des Profiling verarbeiten, wenn Sie der Verarbei-
tung für diese Zwecke widersprechen.

Der Widerspruch kann formlos eingereicht werden. 

Um Ihnen und uns die Umsetzung des Widerspruchs zu erleich-
tern, können Sie Ihren Widerspruch, idealerweise unter Angabe 
Ihrer Mitgliedsnummer, per Post oder E-Mail an uns richten.
ADAC e.V., Mitgliederservice, Hansastraße 19, 80686 München 
oder E-Mail: service(at)adac.de:

•	 Betreff „Werbewiderspruch“ und/oder
•	�� Betreff „Profiling/Data Warehouse zu Werbezwecken“ 

und/oder
•	 Betreff „Widerspruch/berechtigte Interessen“ 

Der Antrag auf Umsetzung Ihrer Rechte kann formlos erfolgen. 
Um Ihnen und uns die Umsetzung zu erleichtern, können Sie sich 
für die Umsetzung unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer per Post 
oder E-Mail an die folgenden Kontaktinformationen wenden:

Kontakt: 
ADAC e.V., Mitgliederservice, Hansastraße 19, 80686 München, 
oder E-Mail: service@adac.de

7. 	� Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung im 
Einzelfall (einschließlich Profiling)

Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren 
gemäß Artikel 22 DSGVO ein.

Fragen zur ADAC Mitgliedschaft?  
Antworten gibt's hier:

•	� T 0800 5 10 11 12  
(gebührenfrei, Mo – Sa: 8.00 – 20.00 Uhr)

•	 �adac.de/jungeleute
•	 �facebook.com/ADAC

 Komm’ in den Club:  
 Sicher’ dir jetzt  
 deine  ADAC starter-  
 Mitgliedschaft! 

0€
Für alle unter 18 Jahren 
und für Teilnehmer am 
Begleitenden Fahren


	7: Off
	8: 
	9: 
	27: 
	10: 
	12: 
	11: 
	14: 
	13: 
	42: 
	44: 


